
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

612-3 Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (15. Mai 2010) 
 
 
Das Sächsische Wassergesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Anpassung des Landesumwelt-
rechts an das neue Bundesrecht aufgrund der Föderalismusreform v. 28. April 2010, SächsGVBl. S. 114, 
mit Wirkung vom 15. Mai 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1  Sachlicher Geltungsbereich 

(1) … 
(2) Die für Gewässer geltenden Bestimmungen 

des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. August 2002 
(BGBl. I S. 3245), geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 6. Januar 2004 (BGBl. I S. 2, 15), in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie dieses Ge-
setz sind nicht anzuwenden auf 

1.-3. … 
Das gilt nur … 
 
 
 
 

neu 
 
§ 1  Verweise auf das Wasserhaushaltsgesetz 

(1) Soweit in den nachfolgenden Vorschrif-
ten auf das Wasserhaushaltsgesetz verwiesen 
wird, beziehen sich diese Verweise auf das 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. August 
2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986, 2999), mit Ausnahme der Ver-
weise in den §§ 42a, 42b, 46 Abs. 3 Satz 1, § 48 
Abs. 1 Satz 1, den §§ 50, 59, 69, 70 Abs. 1 Nr. 5, 
§ 91 Abs. 5 Satz 3, den §§ 99b bis 100a, 115 
Abs. 1 Satz 2, § 130 Abs. 1 Satz 1 sowie § 135 
Abs. 1 Nr. 5a und 21. 

(2) Die Verweise auf das Wasserhaushalts-
gesetz in den §§ 42, 42b, 46 Abs. 3 Satz 1, § 48 
Abs. 1 Satz 1, den §§ 50, 59, 69, 70 Abs. 1 Nr. 5, 
§ 91 Abs. 5 Satz 3, den §§ 99b bis 100a, 115 
Abs. 1 Satz 2, § 130 Abs. 1 Satz 1 sowie § 135 
Abs. 1 Nr. 5a und 21 beziehen sich auf das Ge-
setz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
§ 1a  Sachlicher Geltungsbereich 

(1) (unverändert) 
(2) Die für Gewässer geltenden Bestimmungen 

des Wasserhaushaltsgesetzes, in der jeweils 
geltenden Fassung, sowie dieses Gesetz sind 
nicht anzuwenden auf 
 
 
 
 

1.-3. (unverändert) 
Das gilt nur (unverändert) 
 
 
 
 



 

 

    
 

§ 25  Eigentumsverhältnisse 
(1) … 
(2) Der Freistaat Sachsen hat bei Gewässern 

erster Ordnung ein Vorkaufsrecht für Gewässer-
grundstücke und für an die Gewässer angrenzen-
de Grundstücke, wenn diese für wasserwirtschaft-
liche oder gewässerökologische Aufgaben benötigt 
werden. Satz 1 gilt auch für Grundstücke, die in 
Überschwemmungsgebieten nach § 100 Abs. 1, 
1a, 3 und 5 an Gewässern erster Ordnung oder an 
Bundeswasserstraßen oder die in Hochwasserent-
stehungsgebieten nach § 100b Abs. 1 liegen. Liegt 
nur ein Teil des Grundstücks in einem solchem 
Gebiet, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf 
diese Teilfläche. Ist die Restfläche für den Eigen-
tümer wirtschaftlich nicht mehr in zumutbarer Wei-
se verwertbar, kann er verlangen, dass sich der 
Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt. 
Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 gelten für Gemein-
den bei Gewässern zweiter Ordnung. Für die Aus-
übung des Vorkaufsrechts sind § 26 Nr. 1 bis 3, 
§ 28 Abs. 1, 2 und 6 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 
S. 137), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, über 
gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinden ent-
sprechend anzuwenden. 
 
§ 42a  Mindestwasserführung 
 

Benutzungen oberirdischer Gewässer, die mit 
dem Aufstau, einer Entnahme oder Ausleitung von 
Wasser verbunden sind, dürfen nur zugelassen 
werden, wenn gewährleistet ist, dass die für die 
ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers 
erforderliche Abflussmenge (Mindestwasserfüh-
rung) erhalten bleibt. Die Mindestwasserführung 
wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse durch die zuständige Wasserbehörde in der 
Zulassungsentscheidung unter Beachtung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Bedeu-
tung des Gewässers und seiner Uferbereiche als 
Lebensstätte für Pflanzen und Tiere sowie seiner 
Bedeutung für das Bild der Landschaft, festgelegt; 
die Interessen des Gewässerbenutzers sind an-
gemessen zu berücksichtigen. 
 
-- 
 
 
 
 
 

§ 25  Eigentumsverhältnisse 
(1) (unverändert) 
(2) Der Freistaat Sachsen hat bei Gewässern 

erster Ordnung ein Vorkaufsrecht für Gewässer-
grundstücke und für an die Gewässer angrenzen-
de Grundstücke, wenn diese für wasserwirtschaft-
liche oder gewässerökologische Aufgaben benötigt 
werden. Satz 1 gilt auch für Grundstücke, die in 
Überschwemmungsgebieten nach § 100 Abs. 1 
und 3 bis 5 an Gewässern erster Ordnung oder an 
Bundeswasserstraßen oder die in Hochwasserent-
stehungsgebieten nach § 100b Abs. 1 liegen. Liegt 
nur ein Teil des Grundstücks in einem solchem 
Gebiet, so erstreckt sich das Vorkaufsrecht nur auf 
diese Teilfläche. Ist die Restfläche für den Eigen-
tümer wirtschaftlich nicht mehr in zumutbarer Wei-
se verwertbar, kann er verlangen, dass sich der 
Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt. 
Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 gelten für Gemein-
den bei Gewässern zweiter Ordnung. Für die Aus-
übung des Vorkaufsrechts sind § 26 Nr. 1 bis 3, 
§ 28 Abs. 1, 2 und 6 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 
S. 137), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, über 
gesetzliche Vorkaufsrechte der Gemeinden ent-
sprechend anzuwenden. 
 
§ 42a  Mindestwasserführung, Durchgängigkeit 
(zu den §§ 33 bis 34 WHG) 

(1) Die Mindestwasserführung wird unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse 
durch die zuständige Wasserbehörde in der 
Zulassungsentscheidung unter Beachtung des 
Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung 
nach § 6 Abs. 1 WHG und der Bewirtschaf-
tungsziele nach den §§ 27 bis 31 WHG, festge-
setzt; die Interessen des Gewässerbenutzers 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) § 34 WHG gilt für sonstige Anlagen, die 
Einfluss auf die Durchgängigkeit des Gewäs-
sers haben, entsprechend. 

(3) Die Vorschriften des sächsischen Fi-
schereigesetzes bleiben unberührt. 
 
 
§ 42b  Wasserkraftnutzung (zu § 35 Abs. 1 
WHG) 

(1) Die Wasserkraftnutzung wird als eine 
Quelle zur Gewinnung erneuerbarer Energien 
anerkannt. 

 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 46  Heilquellen 

(1)-(2) … 
(3) Zum Schutz einer staatlich anerkannten 

Heilquelle sollen Heilquellenschutzgebiete von der 
unteren Wasserbehörde im Einvernehmen mit der 
zuständigen Gesundheitsbehörde festgesetzt wer-
den. § 19 Abs. 2 bis 4 WHG und § 48 dieses Ge-
setzes gelten entsprechend. 

 
 
(4) … 

 
 

(2) Beim Bau und Betrieb einer Wasserkraft-
anlage ist auf die Belange der Fischerei, des 
Natur- und Bodenschutzes, der Landschafts-
pflege und der Erholungsvorsorge besonders 
Rücksicht zu nehmen. 

(3) Der Beginn der Instandsetzung oder die 
Inbetriebnahme von Wasserkraftanlagen, die 
länger als sechs Monate außer Betrieb gesetzt 
waren, ist der zuständigen Wasserbehörde 
anzuzeigen. 

(4) Ist eine rechtmäßig errichtete Wasser-
kraftanlage infolge außergewöhnlicher Ereig-
nisse, insbesondere Naturkatastrophen, zer-
stört oder wesentlich beschäftigt worden, be-
darf die alsbaldige und gleichartige Wiederer-
richtung oder wesentliche Instandsetzung der 
wasserrechtlichen Genehmigung nach § 91 
auch dann, wenn sie sich im Rahmen der für 
die zerstörten oder beschäftigten Anlagen er-
teilten Genehmigungen, sonstigen Zulassun-
gen und Anordnungen hält und an gleicher 
Stelle erfolgt. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Anlage 

1. bei Errichtung und im Betrieb den Stand 
der Technik einhält, 

2. mit funktionsfähigen Anlagen oder We-
gen zum Fischwechsel und mit geeigne-
ten Vorrichtungen gegen das Eindringen 
von Fischen ausgestattet wird, 

3. die Mindestwasserführung und Durch-
gängigkeit nach § 42a gewährleistet, 

4. aufgrund eingetretener Schäden am Ge-
wässer und an seinem Ufer keine neuen, 
bisher nicht vorliegenden Gefahren für 
die Umwelt hervorruft und den Hochwas-
serschutz oder Rechte Dritter nicht be-
einträchtigt und die für die Gewässerbe-
nutzung notwendige Erlaubnis, Billigung 
oder wasserrechtliche Entscheidung (Al-
tes Recht/Alte Befugnis) nicht widerrufen 
oder zurückgenommen wird. 

 
§ 46  Heilquellen 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen zum Schutz staatlich an-
erkannter Heilquellen nach § 53 Abs. 4 WHG 
wird auf die unteren Wasserbehörden übertra-
gen; die Rechtsverordnung wird im Einver-
nehmen mit der zuständigen Gesundheitsbe-
hörde erlassen. § 19 Abs. 2 bis 4 WHG und § 48 
dieses Gesetzes gelten entsprechend. 

(4) (unverändert) 
 
 



 

 

    
 

§ 48  Wasserschutzgebiete 
(1) Die untere Wasserbehörde kann durch 

Rechtsverordnung Wasserschutzgebiete festset-
zen, verändern oder aufheben; sie legt dabei die 
erforderlichen Schutzbestimmungen, insbesondere 
Verbote, Nutzungsbeschränkungen und Dul-
dungspflichten fest und bezeichnet den Begünstig-
ten. Sie kann Regelungen zur Kennzeichnung und 
Sicherung des Wasserschutzgebiets und zu seiner 
Überwachung durch den Träger der öffentlichen 
Wasserversorgung oder den Betreiber der Was-
serversorgungsanlagen treffen. Anstelle von Ver-
boten und Nutzungsbeschränkungen können 
Handlungspflichten angeordnet werden, wenn und 
soweit dadurch für die Eigentümer und Nutzungs-
berechtigten von Grundstücken im Wasserschutz-
gebiet keine weitergehenden wirtschaftlichen 
Nachteile entstehen. In der Verordnung sollen die 
Voraussetzungen für eine Befreiung von den Ver-
boten, Nutzungsbeschränkungen, Duldungs- und 
Handlungspflichten für den Fall geregelt werden, 
dass im Einzelfall überwiegende Gründe des All-
gemeinwohls eine Abweichung erfordern oder der 
mit der Festsetzung bezweckte Schutz eine Ab-
weichung zulässt. 

(2)-(10) … 
 
§ 50  Uferbereiche, Gewässerrandstreifen 

 
(1) Die Ufer der Gewässer einschließlich ihres 

Bewuchses sind zu schützen. Als Ufer gilt die zwi-
schen der Uferlinie und der Böschungsoberkante 
liegende Landfläche. Fehlt eine Böschungsober-
kante, so tritt an ihre Stelle die Linie des mittleren 
Hochwasserstandes. Als mittlerer Hochwasser-
stand gilt das arithmetische Mittel der Höchstwerte 
der Wasserstände der letzten zwanzig Jahre, bei 
gestauten Gewässern die Linie des höchsten 
Stauziels. Stehen für diesen Zeitraum keine voll-
ständigen Pegelbeobachtungen zur Verfügung, so 
bezeichnet die Wasserbehörde die Beobachtun-
gen, die zu verwenden sind. 

(2) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung 
und Verbesserung der ökologischen Funktionen 
der Gewässer, der Wasserspeicherung sowie der 
Sicherung des Wasserabflusses. Die Gewässer-
randstreifen sollen vom Eigentümer oder Besitzer 
standortgerecht im Hinblick auf ihre Funktionen 
nach Satz 1 bewirtschaftet oder gepflegt werden. 
Als Gewässerrandstreifen gelten die zwischen 
Uferlinie und Böschungsoberkante liegenden Flä-
chen sowie die hieran landseits angrenzenden 
Flächen, letztere in einer Breite von zehn Metern, 
 
 

§ 48  Wasserschutzgebiete 
(1) Die Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen zur Festsetzung von 
Wasserschutzgebieten nach § 51 Abs. 1 WHG 
wird auf die unteren Wasserbehörden übertra-
gen. Die unteren Wasserbehörden können Re-
gelungen zur Kennzeichnung und Sicherung des 
Wasserschutzgebiets und zu seiner Überwachung 
durch den Träger der öffentlichen Wasserversor-
gung oder den Betreiber der Wasserversorgungs-
anlagen treffen. Anstelle von Verboten und Nut-
zungsbeschränkungen können Handlungspflichten 
angeordnet werden, wenn und soweit dadurch für 
die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Grundstücken im Wasserschutzgebiet keine wei-
tergehenden wirtschaftlichen Nachteile entstehen. 
In der Verordnung sollen die Voraussetzungen für 
eine Befreiung von den Verboten, Nutzungsbe-
schränkungen, Duldungs- und Handlungspflichten 
für den Fall geregelt werden, dass im Einzelfall 
überwiegende Gründe des Allgemeinwohls eine 
Abweichung erfordern oder der mit der Festset-
zung bezweckte Schutz eine Abweichung zulässt. 

 
 
(2)-(10) (unverändert) 

 
§ 50  Uferbereiche, Gewässerrandstreifen (zu  
§ 38 WHG) 

(1) Die Ufer der Gewässer einschließlich ihres 
Bewuchses sind zu schützen. Als Ufer gilt die zwi-
schen der Uferlinie und der Böschungsoberkante 
liegende Landfläche. Fehlt eine Böschungsober-
kante, tritt an ihre Stelle die Linie des mittleren 
Hochwasserstandes. Als mittlerer Hochwasser-
stand gilt das arithmetische Mittel der Höchstwerte 
der Wasserstände der letzten zwanzig Jahre, bei 
gestauten Gewässern die Linie des höchsten 
Stauziels. Stehen für diesen Zeitraum keine voll-
ständigen Pegelbeobachtungen zur Verfügung, 
bezeichnet die Wasserbehörde die Beobachtun-
gen, die zu verwenden sind. 

(2) An das Ufer schließt sich landwärts ein 
zehn Meter, innerhalb von im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen fünf Meter breiter Gewäs-
serrandstreifen an. 

(3) § 38 Abs. 4 WHG ist mit folgenden Maß-
gaben anzuwenden: 

1. Im Gewässerrandstreifen ist weiterhin 
verboten: 
a) in einer Brite von fünf Metern die Ver-

wendung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln, ausgenommen Wund-
 
 



 

 

    
 

innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile 
von fünf Metern. Die zuständige Wasserbehörde 
kann durch Rechtsverordnung 

1. im Einvernehmen mit der oberen Landwirt-
schaftsbehörde für einzelne Gewässer oder 
für bestimmte Abschnitte breitere Gewässer-
randstreifen festsetzen, soweit dies zur Si-
cherung des Gewässerabflusses oder zur 
Erhaltung und Verbesserung der ökologi-
schen Funktion der Gewässer erforderlich 
ist, 

2. schmalere Gewässerrandstreifen festsetzen, 
soweit dies im Einzelfall aus überwiegenden 
öffentlichen Interessen oder wegen unzu-
mutbarer Härte für den betroffenen Grund-
eigentümer erforderlich und die Sicherung 
des Gewässerabflusses und die Erreichung 
der Bewirtschaftungsziele dadurch nicht ge-
fährdet sind. 

(3) Zur Erhaltung und zur Verbesserung der 
ökologischen Funktionen der Gewässer und des 
Hochwasserschutzes sowie zum Schutz vor diffu-
sem Stoffeintrag ist auf dem Gewässerrandstreifen 
verboten: 

1. der Umbruch von Grünland in Ackerland, 
2. in einer Breite von fünf Metern die Verwen-

dung von Dünger und Pflanzenschutzmit-
teln, ausgenommen Wundverschlussmittel 
zur Baumpflege sowie Wildverbissschutzmit-
tel, 

3. der Umgang mit anderen wassergefährden-
den Stoffen, 

4. die Errichtung von baulichen und sonstigen 
Anlagen, soweit sie nicht standortgebunden 
oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind, 

5. die Entfernung von Bäumen und Sträuchern, 
soweit dies nicht für den Ausbau oder die 
Unterhaltung der Gewässer, zur Pflege des 
Bestands, zur ordnungsgemäßen forstwirt-
schaftlichen Nutzung oder zur Gefahrenab-
wehr erforderlich ist sowie die Neuanpflan-
zung nicht standortgerechter Gehölze, 

6. die Ablagerung von Gegenständen, die den 
Wasserabfluss behindern oder fortge-
schwemmt werden können. 

Soweit es zum Schutz der Gewässer vor Schad-
stoffeinträgen erforderlich ist, können die unteren 
Wasserbehörden im Benehmen mit der oberen 
Landwirtschaftsbehörde durch Rechtsverordnung 
oder im Einzelfall weitergehende Regelungen tref-
fen. 

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann eine 
Befreiung von Verboten nach Absatz 3 zulassen, 
wenn 

 

verschlussmittel zur Baumpflege so-
wie Wildverbissschutzmittel, 

b) die Errichtung von baulichen und 
sonstigen Anlagen, soweit sie nicht 
standortgebunden oder wasserwirt-
schaftlich erforderlich sind. 

2. Verboten ist auch die nur zeitweise Abla-
gerung von Gegenständen, die den Was-
serabfluss behindern können oder die 
fortgeschwemmt werden können. 

§ 38 Abs. 5 WHG finde bei Verboten nach 
Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie bei Verboten infolge 
von Entscheidungen nach Absatz 4 Nr. 3 ent-
sprechende Anwendung. 

(4) Die zuständige Wasserbehörde kann 
1. durch Rechtsverordnung im Einverneh-

men mit der oberen Landwirtschaftsbe-
hörde für einzelne Gewässer oder für be-
stimmte Abschnitte breitere Gewässer-
randstreifen festsetzen, soweit dies zur 
Sicherung des Wasserabflusses oder zur 
Erhaltung und Verbesserung der ökolo-
gischen Funktion der Gewässer erforder-
lich ist, 

2. durch Rechtsverordnung schmalere Ge-
wässerrandstreifen festsetzen, soweit 
dies im Einzelfall aus überwiegenden öf-
fentlichen Interessen oder wegen unzu-
mutbarer Härte für den betroffenen 
Grundeigentümer erforderlich ist und die 
Sicherung des Wasserabflusses und die 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele 
dadurch nicht gefährdet sind, 

3. im Benehmen mit der oberen Landwirt-
schaftsbehörde durch Rechtsverordnung 
oder im Einzelfall weitergehende Rege-
lungen zu Gewässerrandstreifen treffen, 
soweit es zum Schutz der Gewässer vor 
Schadstoffeinträgen erforderlich ist. 

(5) Führen Verbote nach Absatz 3 Satz 1 
Nr. 1 und 2 sowie Verbote infolge von Ent-
scheidungen nach Absatz 4 Nr. 1 und 3 zu ei-
ner über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums 
hinausgehenden Einschränkung und kann eine 
Befreiung erteilt werden, ist der Betroffene zu 
entschädigen. 

(6) Für die Einschränkung bisher zulässiger 
Nutzungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 
ist vom Freistaat Sachsen ein angemessener 
finanzieller Ausgleich entsprechend § 48 Abs. 8 
und 9 zu leisten, sofern keine Befreiung erteilt 
werden kann. 
 
 
 



 

 

    
 

1. überwiegende Gründe des Wohls der All-
gemeinheit dies erfordern, 

2. das Verbot für den Betroffenen eine unbilli-
ge, offenbar nicht beabsichtigte Härte dar-
stellen würde und die Befreiung mit dem 
Wohl der Allgemeinheit vereinbar ist, insbe-
sondere die Funktion der Gewässerrand-
streifen nur unwesentlich beeinträchtigt und 
die fristgemäße Erreichung der Bewirtschaf-
tungsziele nach §§ 25a bis 25d WHG da-
durch nicht ausgeschlossen werden, oder 

3. die sofortige Durchführung der Vorschrift zu 
einer unzumutbaren Härte führen würde und 
für eine Übergangszeit die Befreiung eine 
signifikante nachteilige Auswirkung auf das 
Gewässer nicht erwarten lässt. 

Die Befreiung kann auch nachträglich mit Neben-
bestimmungen versehen oder, außer in Fällen des 
Absatzes 3 Nummer 4, ohne Entschädigung wider-
rufen werden. 

(5) Bedeutet ein Verbot nach Absatz 3 eine 
über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hinaus-
gehende Einschränkung und kann keine Befreiung 
nach Absatz 4 erteilt werden, so ist der Betroffene 
zu entschädigen. 

(6) Für die Einschränkung bisher zulässiger 
Nutzungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 2 ist vom Frei-
staat Sachsen ein angemessener finanzieller Aus-
gleich entsprechend § 48 Abs. 8 und 9 zu leisten, 
sofern keine Befreiung nach Absatz 4 erteilt wer-
den kann. 
 
§ 59  Nutzung der Wasservorkommen, Fern-
wasser 

(1) Der Wasserbedarf der öffentlichen Wasser-
versorgung ist vorrangig aus ortsnahen Wasser-
vorkommen zu decken, soweit nicht überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegenste-
hen. Die überwiegenden Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit für die Deckung des Wasserbedarfs 
aus ortsfernen Gebieten (Fernwasser) können 
insbesondere sein, dass 

1. ortsnahe Wasservorkommen nicht oder 
nicht ausreichend vorhanden sind oder auf-
grund natürlicher Gegebenheiten, der ge-
genwärtigen Flächennutzung, verbindlicher 
Bauleitpläne oder hoher Kosten eine Nut-
zung in der Zukunft nicht mehr vertretbar ist 
oder ihre Nutzung den Natur- oder Wasser-
haushalt über das vertretbare Maß beein-
trächtigen könnte oder 

2. die Fernwasserversorgung Teil eines ge-
bietsübergreifenden Verbundes ist oder 
werden soll, welcher eine sichere und wirt-
schaftliche öffentliche Wasserversorgung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59  Nutzung der Wasservorkommen, Fern-
wasser (zu § 50 WHG) 

(1) Überwiegende Gründe des Wohls der 
Allgemeinheit im Sinne des § 50 Abs. 2 WHG 
für die Deckung des Wasserbedarfs aus orts-
fernen Gebieten (Fernwasser) liegen insbeson-
dere auch vor, wenn 
 
 
 

1. aufgrund natürlicher Gegebenheiten, der 
gegenwärtigen Flächennutzung oder ver-
bindlicher Bauleitpläne eine Nutzung orts-
naher Wasservorkommen in der Zukunft 
nicht mehr vertretbar ist oder ihre Nutzung 
den Natur- oder Wasserhaushalt über das 
vertretbare Maß beeinträchtigen könnte oder 

 
 

2. (unverändert) s 
 
 
 



 

 

    
 

gewährleistet, ohne die ökologische Ausge-
glichenheit zu beeinträchtigen. 

(2) Die Deckung des Wasserbedarfs aus orts-
fernen Gebieten nach Absatz 1 bedarf der vorheri-
gen Zustimmung der höheren Wasserbehörde. 
Antragsteller ist der Träger der öffentlichen Was-
serversorgung nach § 57 Abs. 1 Satz 1 oder der 
Träger eines zu diesem Zweck gebildeten Verbun-
des. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
wesentliche Änderungen oder Erweiterungen. 
 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 ist zu ver-
sagen, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
vorliegen oder 

 
2. … 

 
§ 63  Abwasserbeseitigungspflicht 

(1) Die Abwasserbeseitigung umfasst das 
Sammeln, Behandeln, Ableiten, Verregnen, Verrie-
seln und Versickern von Abwasser sowie das Sta-
bilisieren und Entwässern von Klärschlamm aus 
der Abwasserbehandlung. Zur Abwasserbeseiti-
gung gehört auch das Entnehmen und Transpor-
tieren des anfallenden Schlamms aus Anlagen zur 
Behandlung häuslichen Abwassers, die für eine 
Belastung von weniger als 3 kg biochemischen 
Sauerstoffbedarf (BSB5) oder 8 m³ täglich bemes-
sen sind (Kleinkläranlagen), und bei abflusslosen 
Gruben, die zur Sammlung häuslicher Abwässer 
und Fäkalien dienen, das Entleeren und Transpor-
tieren des Grubeninhalts sowie die Überwachung 
der Eigenkontrolle und der Wartung dieser Anla-
gen. Die Kosten dieser Überwachung sind Kosten 
im Sinne von § 11 Abs. 2 des Sächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (SächsKAG) vom 16. Juni 
1993 (SächsGVBl. S. 502), das zuletzt durch Arti-
kel 38 des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (Sächs-
GVBl. S. 148, 160) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung. 

(2)-(6) … 
 
§ 69  Umfang der Unterhaltung 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer umfasst 
insbesondere die Verpflichtung, 

1. … 
2. die Ufer vorwiegend durch standortgerech-

ten Bewuchs und in naturnaher Bauweise zu 
sichern und für den Wasserabfluss freizuhal-
ten; die Gewässerrandstreifen zu diesem 
Zweck natürlich zu gestalten und zu pflegen, 
soweit dies nicht im Rahmen der Bewirt-
schaftung nach § 50 Abs. 2 Satz 2 erfolgt, 

3.-9. … 

 
 

(2) Die Deckung des Wasserbedarfs aus orts-
fernen Gebieten nach § 50 Abs. 2 Satz 2 WHG 
bedarf der vorherigen Zustimmung der oberen 
Wasserbehörde. Antragsteller ist der Träger der 
öffentlichen Wasserversorgung nach § 57 Abs. 1 
Satz 1 oder der Träger eines zu diesem Zweck 
gebildeten Verbundes. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für wesentliche Änderungen oder 
Erweiterungen. 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 ist zu ver-
sagen, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 
2 WHG oder des Absatzes 1 nicht vorliegen 
oder 

2. (unverändert) s 
 
§ 63  Abwasserbeseitigungspflicht 

(1) Die Abwasserbeseitigung umfasst auch das 
Stabilisieren von Klärschlamm. Zur Abwasserbe-
seitigung bei abflusslosen Gruben, die zur 
Sammlung häuslicher Abwässer und Fäkalien 
dienen, gehört auch das Entleeren und Trans-
portieren des Grubeninhalts. Die Abwasserbe-
seitigung umfasst bei Anlagen zur Behandlung 
häuslichen Abwassers, die für eine Belastung von 
weniger als 3 kg biochemischen Sauerstoffbedarf 
(BSB5) oder 8 m³ täglich bemessen sind (Klein-
kläranlagen), und bei abflusslosen Gruben auch 
die Überwachung der Eigenkontrolle und der War-
tung dieser Anlagen. Die Kosten dieser Überwa-
chung sind Kosten im Sinne von § 11 Abs. 2 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Sächs-
KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. August 2004 (SächsGVBl. S. 418, 2005 
S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 9 des 
Gesetzes vom 7. November 2007 (SächsGVBl. 
S. 478, 484), in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 
(2)-(6) (unverändert) 

 
§ 69  Umfang der Unterhaltung 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer umfasst 
insbesondere die Verpflichtung, 

1. (unverändert) s 
2. die Ufer vorwiegend durch standortgerech-

ten Bewuchs und in naturnaher Bauweise zu 
sichern und für den Wasserabfluss freizuhal-
ten; die Gewässerrandstreifen zu diesem 
Zweck natürlich zu gestalten und zu pflegen, 
soweit dies nicht nach § 38 Abs. 4 Satz 1 
WHG erfolgt, 

3.-9. (unverändert) 



 

 

    
 

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind … 
(2)-(4) … 

 
§ 70  Träger der Unterhaltungslast 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt 
1.-3. … 
4. bei Hafengewässern dem Betreiber des Ha-

fens, 
5. bei künstlichen Gewässern oder Gewässer-

teilen im Sinne von § 25b Abs. 4 Nr. 1 WHG 
und künstlich angelegten Abzweigungen wie 
Talsperren, Tagebaurestseen und Mühlgrä-
ben demjenigen, der dieses Gewässer an-
gelegt hat. Diese Verpflichtung geht, soweit 
im Einzelfall nichts Anderes bestimmt ist, auf 
den Rechtsnachfolger über. Der Rechts-
übergang ist der zuständigen Wasserbehör-
de spätestens drei Monate nach Rechts-
übergang anzuzeigen. 

(2) … 
 
§ 80  Planfeststellung und Plangenehmigung 

(1)-(2) … 
(2a) Mit der Planfeststellung für Flutungspolder 

nach § 100 Abs. 1a Satz 2 sind für Maßnahmen, 
die die Sozialbindung des Eigentums überschrei-
ten, Regelungen für den Ausgleich im Falle der 
gezielten Flutung zu treffen. 

(3)-(4) … 
 
§ 91  Wasserrechtliche Genehmigung 

(1)-(4) … 
(5) Nach Ablauf einer nach Absatz 2 festgesetz-

ten Frist und im Falle des Widerrufs ohne Ent-
schädigung soll die zuständige Wasserbehörde 
dem Eigentümer der Anlage aufgeben, auf seine 
Kosten den früheren Zustand ganz oder teilweise 
wiederherzustellen oder andere zur Abwendung 
nachteiliger Folgen geeignete Vorkehrungen zu 
treffen. Die Änderung oder Beseitigung von Anla-
gen, die ohne Vorbehalt nach Absatz 4 genehmigt 
wurden, kann vor Ablauf der festgesetzten Frist 
nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit und 
gegen Entschädigung angeordnet werden. § 21 
und § 91b Satz 2 bleiben unberührt. 

(6)-(10) … 
 
§ 91a  Wasserkraftanlagen 

(1) Die Wasserkraftnutzung wird als eine Quelle 
zur Gewinnung erneuerbarer Energien anerkannt. 

(2) Beim Bau und Betrieb einer Wasserkraftan-
lage ist auf die Belange der Fischerei, des Natur- 
und Bodenschutzes, der Landschaftspflege und 
der Erholungsvorsorge besonders Rücksicht zu 
nehmen. 

Die Unterhaltungsmaßnahmen sind (unverändert) 
(2)-(4) (unverändert) 

 
§ 70  Träger der Unterhaltungslast 

(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt 
1.-3. (unverändert) 
4. bei Hafengewässern dem Betreiber des Ha-

fens, 
5. bei künstlichen Gewässern oder Gewässer-

teilen im Sinne von § 3 Nr. 4 WHG und 
künstlich angelegten Abzweigungen wie 
Talsperren, Tagebaurestseen und Mühlgrä-
ben demjenigen, der dieses Gewässer an-
gelegt hat. Diese Verpflichtung geht, soweit 
im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, 
auf den Rechtsnachfolger über. Der Rechts-
übergang ist der zuständigen Wasserbehör-
de spätestens drei Monate nach Rechts-
übergang anzuzeigen. 

(2) (unverändert) 
 
§ 80  Planfeststellung und Plangenehmigung 

(1)-(2) (unverändert) 
(2a) Mit der Planfeststellung für Flutungspolder 

nach § 100 Abs. 2 Satz 2 sind für Maßnahmen, 
die die Sozialbindung des Eigentums überschrei-
ten, Regelungen für den Ausgleich im Falle der 
gezielten Flutung zu treffen. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 91  Wasserrechtliche Genehmigung 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Nach Ablauf einer nach Absatz 2 festgesetz-

ten Frist und im Falle des Widerrufs ohne Ent-
schädigung soll die zuständige Wasserbehörde 
dem Eigentümer der Anlage aufgeben, auf seine 
Kosten den früheren Zustand ganz oder teilweise 
wiederherzustellen oder andere zur Abwendung 
nachteiliger Folgen geeignete Vorkehrungen zu 
treffen. Die Änderung oder Beseitigung von Anla-
gen, die ohne Vorbehalt nach Absatz 4 genehmigt 
wurden, kann vor Ablauf der festgesetzten Frist 
nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit und 
gegen Entschädigung angeordnet werden. § 21 
und § 34 Abs. 2 WHG bleiben unberührt. 

(6)-(10) (unverändert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

(3) Der Beginn der Instandsetzung oder die In-
betriebnahme von Wasserkraftanlagen, die länger 
als sechs Monate außer Betrieb gesetzt waren, ist 
der zuständigen Wasserbehörde anzuzeigen. 

(4) Ist eine rechtmäßig errichtete Wasserkraft-
anlage infolge außergewöhnlicher Ereignisse, ins-
besondere Naturkatastrophen, zerstört oder we-
sentlich beschädigt worden, so bedarf die alsbaldi-
ge und gleichartige Wiedererrichtung oder wesent-
liche Instandsetzung der wasserrechtlichen Ge-
nehmigung nach § 91 auch dann, wenn sie sich im 
Rahmen der für die zerstörten oder beschädigten 
Anlagen erteilten Genehmigungen, sonstigen Zu-
lassungen und Anordnungen hält und an gleicher 
Stelle erfolgt. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn die Anlage 

1. bei Errichtung und im Betrieb den Stand der 
Technik einhält, 

2. mit funktionsfähigen Anlagen oder Wegen 
zum Fischwechsel und mit geeigneten Vor-
richtungen gegen das Eindringen von Fi-
schen ausgestattet wird, 

3. die Mindestwasserführung nach § 42a ge-
währleistet, 

4. aufgrund eingetretener Schäden am Ge-
wässer und an seinem Ufer keine neuen, 
bisher nicht vorliegenden Gefahren für die 
Umwelt hervorruft und den Hochwasser-
schutz oder Rechte Dritter nicht beeinträch-
tigt und die für die Gewässerbenutzung not-
wendige Erlaubnis, Billigung oder wasser-
rechtliche Entscheidung (Altes Recht/Alte 
Befugnis) nicht widerrufen oder zurückge-
nommen wird. 

 
§ 91b  Durchgängigkeit 

Wer eine Stauanlage oder sonstige Anlage im 
Gewässer errichtet oder wesentlich ändert, hat 
durch geeignete Einrichtungen oder Maßnahmen 
die Durchgängigkeit des Gewässers zu erhalten 
oder wieder herzustellen, wenn die Bewirtschaf-
tungsziele der §§ 25a oder 25b WHG dies erfor-
dern. Bei bestehenden Anlagen, die die ökologi-
sche Durchgängigkeit des Gewässers verhindern, 
können die erforderlichen Maßnahmen auch nach-
träglich angeordnet werden. Die Vorschriften des 
Sächsischen Fischereigesetzes bleiben unberührt. 
 
§ 95  Besondere Pflichten und Befugnisse im 
Interesse der Gewässeraufsicht 

(1)-(4) … 
(5) Zur Überwachung der Mindestwasserfüh-

rung nach § 42a kann die zuständige Wasserbe-
hörde die Einrichtung und der Betrieb von auf-
zeichnenden Messgeräten und die Übermittlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 95  Besondere Pflichten und Befugnisse im 
Interesse der Gewässeraufsicht 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Zur Überwachung der Mindestwasserfüh-

rung nach § 42a Abs. 1 kann die zuständige Was-
serbehörde die Einrichtung und der Betrieb von 
aufzeichnenden Messgeräten und die Übermittlung 



 

 

    
 

der Messergebnisse durch den Betreiber der Anla-
ge anordnen. Die Kosten trägt der Betreiber der 
Anlage. 
 
§ 99b  Hochwasserschutzkonzepte 

 
 
(1) Für jedes Gewässer erster Ordnung und für 

den im Freistaat Sachsen liegenden Teil der Bun-
deswasserstraße Elbe ist vom Träger der Unter-
haltungslast nach § 70 Abs. 1 Nr. 1 ein Hochwas-
serschutzkonzept auf Grundlage der neuesten 
Erkenntnisse des Hochwasserschutzes aufzustel-
len und bei Bedarf fortzuschreiben. 

(2) Für Gewässer zweiter Ordnung und künst-
lich angelegte Gewässer soll durch den Träger der 
Unterhaltungslast ein Hochwasserschutzkonzept 
aufgestellt werden, soweit es aus Gründen des 
Hochwasserschutzes erforderlich ist. Ist die Auf-
stellung erforderlich, ist für das gesamte Flussein-
zugsgebiet ein gemeinsames, unter den Unterhal-
tungslastträgern abgestimmtes Hochwasser-
schutzkonzept zu erstellen. Das Hochwasser-
schutzkonzept ist der zuständigen Wasserbehörde 
zur Bestätigung vorzulegen. 

(3) Hochwasserschutzkonzepte sollen mindes-
tens enthalten: 

1. eine Ereignisanalyse eines abgelaufenen 
Extremhochwassers wie des Hochwas-
sers 2002, 

2. einen Vergleich mit weiteren historischen 
Hochwassern, 

3. hydrologische Untersuchungen und hydrau-
lische Berechnungen, 

4. die Ermittlung des bestehenden Schutzgra-
des sowie des Gefährdungs- und Scha-
denspotentials, 

5. die Ableitung eines differenzierten Schutzni-
veaus aus Nummern 1 bis 4 unter Beach-
tung der Wahrscheinlichkeit des Schadens-
eintritts und der Schadenshöhe, 

6. einen Maßnahmenplan zur Erreichung des 
nach Nummer 5 definierten Schutzniveaus, 

7. Gefahrenkarten. 
(4) § 99a Abs. 3 gilt entsprechend. Zur Informa-

tion und Anhörung der Öffentlichkeit wird der Ent-
wurf für die Dauer von mindestens einem Monat 
bei den unteren Wasserbehörden, auf deren Ge-
biet sich das Hochwasserschutzkonzept bezieht, 
und bei dem Träger des Hochwasserschutzkon-
zeptes öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der 
Auslegung werden vom Träger des Hochwasser-
schutzkonzeptes öffentlich bekannt gegeben. Bis 
zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist 
kann bei der zuständigen Wasserbehörde und 

der Messergebnisse durch den Betreiber der Anla-
ge anordnen. Die Kosten trägt der Betreiber der 
Anlage. 
 
§ 99b  Hochwasserschutzkonzepte, Risikoma-
nagementpläne (zu den §§ 73 bis 75 und 79 
Abs. 1 WHG) 

(1) Die nach § 99b in der am 28. Februar 
2010 geltenden Fassung aufgestellten Hoch-
wasserschutzkonzepte gelten fort und sind bei 
Bedarf fortzuschreiben. § 99b in der am 28. 
Februar 2010 geltenden Fassung ist auf diese 
Hochwasserschutzkonzepte weiterhin anzu-
wenden. 

(2) Soweit erforderlich, sind die Hochwas-
serschutzkonzepte nach Absatz 1 innerhalb der 
in § 73 Abs. 5 Satz 2, § 74 Abs. 6 Satz 2 und 
§ 75 Abs. 6 Satz 2 WHG genannten Fristen an 
die in diesen Vorschriften genannten Anforde-
rungen anzupassen. 

(3) Verfahren zur Erstellung von Hochwas-
serschutzkonzepten, bei denen die Auslegung 
nach § 99b Abs. 4 Satz 2 in der am 28. Februar 
2010 geltenden Fassung vor dem 1. März 2010 
begonnen hat, können nach § 99b SächsWG in 
der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung 
abgeschlossen werden. Die Absätze 1 und 2 
gelten für diese Hochwasserschutzkonzepte 
entsprechend. 

(4) Die Bewertung der Hochwasserrisiken 
gemäß § 73 WHG, die Erstellung der Gefahren-
karten und Risikokarten nach § 74 WHG und 
die Aufstellung der Risikomanagementpläne 
nach § 75 WHG obliegt den Trägern der Unter-
haltungslast nach § 70 Abs. 1. Diese haben die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich davon berührt 
wird, zu beteiligen. § 6a Abs. 1 Satz 2 gilt für 
die Aufstellung der Risikomanagementpläne 
entsprechend. 

(5) Zur Information und Anhörung der Öf-
fentlichkeit wird der Entwurf des Risikomana-
gementplans nach § 75 Abs. 1 WHG für die 
Dauer von mindestens einem Monat bei den 
unteren Wasserbehörden, auf deren Gebiet er 
sich bezieht, sowie bei der Behörde, die ihn 
erstellt, öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der 
Auslegung werden von der Behörde, die den 
Entwurf erstellt, öffentlich bekannt gegeben. 
Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist kann bei der zuständigen Wasserbehörde 
und der Behörde, die den Entwurf erstellt, zu 
dem Entwurf schriftlich Stellung genommen 
werden. Die Vorschriften zur Durchführung der 
Strategischen Umweltprüfung nach dem Ge-



 

 

    
 

dem Träger des Hochwasserschutzkonzeptes zu 
dem Entwurf schriftlich Stellung genommen wer-
den. Die Vorschriften zur Durchführung der Strate-
gischen Umweltprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sach-
sen bleiben unberührt. 

(5) Die Hochwasserschutzkonzepte sind dem 
landesweiten Hochwasserschutz-Aktionsplan an-
zupassen. 

(6) Bei grenzüberschreitenden Gewässern sol-
len die Hochwasserschutzkonzepte mit den Ober- 
und Unterliegern nach den Grundsätzen der Ge-
genseitigkeit und Gleichwertigkeit abgestimmt 
werden. 

(7) Hochwasserschutzkonzepte haben aus-
schließlich behördeninterne Bindungswirkung. 
Darüber hinaus können Hochwasserschutzkonzep-
te für Gewässer zweiter Ordnung durch Satzung 
für verbindlich erklärt werden. Ein Rechtsanspruch 
auf Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes 
besteht nicht. Die aufgestellten Hochwasser-
schutzkonzepte sind bei den unteren Wasserbe-
hörden, auf deren Gebiet sich das Hochwasser-
schutzkonzept bezieht, und dem Träger des 
Hochwasserschutzkonzeptes zur kostenlosen Ein-
sicht durch jedermann während der Sprechzeiten 
bereitzuhalten. Darauf ist durch öffentliche Be-
kanntmachung hinzuweisen. 

(8) Die Gefahrenkarten nach Absatz 3 Nr. 7 
sind in den Gemeinden öffentlich bekannt zu ma-
chen und zur kostenlosen Einsicht durch jeder-
mann während der Sprechzeiten bereitzuhalten. 
Die Gefahrenkarten sind zusätzlich an geeigneter 
Stelle öffentlich und auf Dauer auszuhängen. 
 
§ 100  Überschwemmungsgebiete 
 

(1) Die zuständige Wasserbehörde setzt die 
Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 32 
Abs. 1 Satz 1 WHG durch Rechtsverordnung fest. 
Dabei soll mindestens ein Hochwasserereignis zu 
Grunde gelegt werden, mit dem statistisch einmal 
in hundert Jahren zu rechnen ist. In der Rechts-
verordnung sind die nach § 32 Abs. 1 Satz 2 WHG 
erforderlichen Regelungen zu treffen. In der 
Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden, 
dass Hindernisse beseitigt werden, die Nutzung 
von Grundstücken geändert wird und Maßnahmen 
zur Verhütung von Auflandungen und Abschwem-
mungen sowie Maßnahmen zur Rückgewinnung 
natürlicher Rückhalteflächen getroffen werden; 
ökologische Belange sind zu berücksichtigen. Au-
ßerdem kann die Befreiung von den Verboten 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 6 und bei Flutungs-
poldern im Sinne von Absatz 1a zusätzlich von den 

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 11. August 2009 (BGBl. I S. 2723), in der 
jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt. 

(6) Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend 
für die Überprüfung und Aktualisierung der 
Dokumente gemäß § 73 Abs. 6 Satz 1, § 74 
Abs. 6 Satz 3 und § 75 Abs. 6 Satz 3 WHG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 100  Überschwemmungsgebiete (zu den §§ 76 
bis 78 WHG) 

(1) Die Ermächtigung zum Erlass von 
Rechtsverordnungen zur Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten nach § 76 Abs. 2 
Satz 1 WHG wird auf die unteren Wasserbehör-
den übertragen. In der Rechtsverordnung kann 
auch bestimmt werden, dass Hindernisse beseitigt 
werden, die Nutzung von Grundstücken geändert 
wird und Maßnahmen zur Verhütung von Auflan-
dungen und Abschwemmungen getroffen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    
 

Verboten nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 zuge-
lassen werden, sofern dadurch die Ziele des § 32 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 WHG nur unwe-
sentlich beeinträchtigt werden. 

(1a) Als Überschwemmungsgebiete gelten die 
Gelände zwischen Ufer und Deichen sowie Hoch-
wasserschutzräume von Talsperren und Rückhal-
tebecken sowie Flutungspolder, ohne dass es 
einer Festsetzung nach Absatz 1 bedarf. Die Her-
stellung oder wesentliche Änderung eines Flu-
tungspolders bedarf der Planfeststellung oder 
Plangenehmigung. 

(2) Unbeschadet weitergehender Regelungen 
in einer Verordnung nach Absatz 1 sind in einem 
Überschwemmungsgebiet folgende Handlungen 
untersagt: 

1. die Ausweisung von neuen Baugebieten in 
einem Verfahren nach dem Baugesetzbuch, 

2. Aufhöhungen oder Abgrabungen, 
3. die Errichtung oder wesentliche Änderung 

baulicher Anlagen, 
4. die Errichtung von Mauern, Wällen oder 

ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung 
des Wassers bei Überschwemmungen, 

5. das Aufbringen oder Ablagern von wasser-
gefährdenden Stoffen auf den Boden; dies 
gilt nicht für Stoffe, die im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirt-
schaft eingesetzt werden dürfen, 

6. die Lagerung von Stoffen, die den Hoch-
wasserabfluss behindern kann, 

7. das Anlegen von Baum- und Strauchpflan-
zungen, soweit diese nicht der Uferbefesti-
gung oder dem vorsorgenden Hochwasser-
schutz dienen und 

8. die Umwandlung von Grünland in Ackerland. 
Satz 1 Nr. 3, 5 und 7 gilt nicht für die Gebiete nach 
§§ 30 und 34 BauGB. Werden bei der Rückgewin-
nung von natürlichen Rückhalteflächen Anordnun-
gen getroffen, die erhöhte Anforderungen an die 
ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung eines Grundstücks festsetzen, gilt § 48 
Abs. 8 und 9 entsprechend. 

(3) Als Überschwemmungsgebiete gelten kraft 
Gesetzes, ohne dass es einer Festsetzung nach 
Absatz 1 bedarf, auch Gebiete, die bis zu einem 
Hochwasserereignis, mit dem statistisch einmal in 
hundert Jahren zu rechnen ist, überschwemmt 
werden, soweit diese Gebiete in Arbeitskarten der 
Wasserbehörden dargestellt und nach § 32 Abs. 1 
Satz 2 WHG erforderlich sind. Die Karten sind 
auszulegen. Sie werden von der zuständigen unte-
ren Wasserbehörde für die Dauer von zwei Wo-
chen zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Auf 

 
 
 
 
(2) Die Gelände zwischen Ufer und Deichen 

sowie Hochwasserrückhalteräume von Talsper-
ren und Rückhaltebecken sowie Flutungspolder 
gelten als Überschwemmungsgebiete. Die Her-
stellung oder wesentliche Änderung eines Flu-
tungspolders bedarf der Planfeststellung oder 
Plangenehmigung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Als Überschwemmungsgebiete gelten kraft 

Gesetzes Gebiete, die bis zu einem Hochwasser-
ereignis, wie es statistisch einmal in hundert Jah-
ren zu erwarten ist, überschwemmt werden, so-
weit diese Gebiete in Karten der Wasserbehörden 
dargestellt sind. Die Karten sind von der zuständi-
gen unteren Wasserbehörde für die Dauer von 
zwei Wochen zur kostenlosen Einsicht durch je-
dermann während der Sprechzeiten öffentlich 
auszulegen. Auf die Auslegung ist durch öffentli-
che Bekanntmachung hinzuweisen. Die Karten 
sind nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der zu-



 

 

    
 

die Auslegung ist durch öffentliche Bekanntma-
chung hinzuweisen. Die Karten sind nach Ablauf 
der Auslegungsfrist bei der zuständigen unteren 
Wasserbehörde zur kostenlosen Einsicht durch 
jedermann während der Sprechzeiten aufzube-
wahren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Gebiete im Sinne von § 32 Abs. 1 Satz 1 

WHG sind, auch wenn sie nicht als Überschwem-
mungsgebiet festgesetzt sind, für den schadlosen 
Abfluss des Hochwassers und die dafür erforderli-
che Wasserrückhaltung freizuhalten. Die natürliche 
Wasserrückhaltung ist zu sichern sowie erforderli-
chenfalls wiederherzustellen und zu verbessern. 

(5) Die nach bisherigem Recht beschlossenen 
Hochwassergebiete gelten als Überschwem-
mungsgebiete im Sinne dieses Gesetzes. 

(6) Die zuständige Wasserbehörde kann über 
die in der Verordnung nach Absatz 1 geregelten 
Fälle hinaus einer geplanten Ausweisung nach 
Absatz 2 Nr. 1 zustimmen und Maßnahmen nach 
Absatz 2 Nr. 2 bis 7 zulassen, wenn überwiegende 
Interessen des Allgemeinwohls oder eines Einzel-
nen dies erfordern und dadurch der Hochwasser-
abfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden und eine Gefähr-
dung von Leben, Gesundheit und bedeutenden 
Sachwerten nicht zu befürchten ist oder durch 
geeignete Maßnahmen ausgeschlossen wird. Die 
Befreiung kann widerrufen oder nachträglich mit 
Bedingungen oder Auflagen versehen werden. Die 
Befreiung wird durch eine nach anderen Vorschrif-
ten erforderliche Genehmigung oder sonstige Zu-
lassung ersetzt. Diese ist im Benehmen mit der 
Wasserbehörde der gleichen Verwaltungsebene 
zu erteilen und darf nur erteilt werden, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. 

(7) Überschwemmungsgebiete und Gebiete, die 
bei Versagen eines Deiches überschwemmt wer-
den, sind in Raumordnungs- und Bauleitplänen zu 
kennzeichnen. In diesen Gebieten sind bei Sanie-
rung und bei Neubau geeignete bautechnische 
Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag was-

ständigen unteren Wasserbehörde zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während der Sprechzei-
ten aufzubewahren. 

 
 
 
(4) Die bis zum 12. März 1993 beschlosse-

nen Hochwassergebiete gelten als Über-
schwemmungsgebiete im Sinne dieses Geset-
zes. 

(5) Die Überschwemmungsgebiete nach den 
Absätzen 2 bis 4 stehen durch Rechtsverord-
nung festgesetzten Überschwemmungsgebie-
ten gleich, ohne dass es einer Festsetzung 
durch Rechtsverordnung bedarf. Durch 
Rechtsverordnung können in diesen Gebieten 
Maßnahmen oder Vorschriften entsprechend 
§ 78 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 3 und Abs. 5 
WHG sowie Absatz 1 Satz 2 erlassen werden. 

(6) Gebiete im Sinne von § 76 Abs. 1 WHG 
sind, auch wenn sie nicht als Überschwemmungs-
gebiet festgesetzt sind, für den schadlosen Abfluss 
des Hochwassers und die dafür erforderliche Was-
serrückhaltung freizuhalten. Die natürliche Was-
serrückhaltung ist zu sichern sowie erforderlichen-
falls wiederherzustellen und zu verbessern. 

(7) Die Zulassung nach § 78 Abs. 4 WHG 
wird durch eine nach anderen Vorschriften 
erforderliche Genehmigung oder sonstige Zu-
lassung ersetzt. Diese ist im Benehmen mit der 
Wasserbehörde der gleichen Verwaltungsebe-
ne zu erteilen und darf nur erteilt werden, wenn 
die Voraussetzungen des § 78 Abs. 4 WHG 
vorliegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Überschwemmungsgebiete und Gebiete, die 

bei Versagen eines Deiches überschwemmt wer-
den, sind in Raumordnungs- und Bauleitplänen zu 
kennzeichnen. In diesen Gebieten sind bei Sanie-
rung und bei Neubau geeignete bautechnische 
Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag was-



 

 

    
 

sergefährdender Stoffe bei Überschwemmungen 
zu verhindern. Die erforderlichen Daten werden 
den Planungsträgern durch die Deichunterhal-
tungspflichtigen und die Wasserbehörden zur Ver-
fügung gestellt. 

 
(8) Überschwemmungsgebiete sind ab 1. Janu-

ar 2008 im Liegenschaftskataster auszuweisen. 
 
§ 100a  Weitergehende Anforderungen an bau-
liche Anlagen in Überschwemmungsgebieten 

 
(1) Die Errichtung oder wesentliche Änderung 

baulicher Anlagen in Überschwemmungsgebieten 
nach § 100 Abs. 1, 1a, 3 und 5 (Vorhaben) ist nur 
zulässig, wenn diese den Hochwasserabfluss und 
die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich be-
einträchtigen. § 100 bleibt unberührt. 

(2) Vorhaben, die nach anderen Rechtsvor-
schriften eine Genehmigung oder eine sonstige 
Zulassung benötigen, bedürfen einer wasserrecht-
lichen Genehmigung. Diese darf nur erteilt werden, 
wenn die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt 
sind. Ist für das Vorhaben nach anderen Rechts-
vorschriften ein Genehmigungs- oder sonstiges 
Zulassungsverfahren vorgeschrieben, so hat ab-
weichend von Satz 1 die hierfür zuständige Behör-
de im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens über 
die Genehmigungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
im Benehmen mit der Wasserbehörde der gleichen 
Verwaltungsebene zu entscheiden. 

(3) Bei Vorhaben, die nach § 61 der Sächsi-
schen Bauordnung (SächsBO) vom 22. April 2004 
(SächsGVBl. S. 200) verfahrensfrei gestellt sind, 
sowie bei Vorhaben, die nach § 62 SächsBO von 
der Genehmigung freigestellt sind, obliegt dem 
Bauherrn die Einhaltung der Voraussetzungen des 
Absatzes 1. Er kann sich dabei von der zuständi-
gen Wasserbehörde beraten lassen. 

(4) Die für die Planung der Vorhaben zur Erfül-
lung der Anforderungen nach Absatz 1 erforderli-
chen Daten werden von den Wasserbehörden zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sergefährdender Stoffe bei Überschwemmungen 
zu verhindern. Die erforderlichen Daten werden 
den Planungsträgern durch die Deichunterhal-
tungspflichtigen und die Wasserbehörden, bei 
denen solche Daten vorhanden sind, zur Verfü-
gung gestellt. 

(9) Überschwemmungsgebiete sind im Liegen-
schaftskataster auszuweisen. 
 
§ 100a  Weitergehende Anforderungen an bau-
liche Anlagen in Überschwemmungsgebieten 
(zu § 78 Abs. 3 WHG) 

(1) Bei Vorhaben nach § 78 Abs. 3 Satz 1 
WHG, für die nach anderen Rechtsvorschriften 
ein Genehmigungs- oder sonstiges Zulas-
sungsverfahren vorgeschrieben ist, hat die 
hierfür zuständige Behörde im Rahmen dieses 
Zulassungsverfahrens über die Zulassungsvo-
raussetzungen nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG im 
Benehmen mit der Wasserbehörde der glei-
chen Verwaltungsebene zu entscheiden. 

(2) Vorhaben, die nach der Sächsischen 
Bauordnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 
(SächsGVBl. S. 200), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. August 2009 
(SächsGVBl. S. 438), in der jeweils geltenden 
Fassung, verfahrensfrei (§ 61 SächsBO) oder 
genehmigungsfrei (§ 62 SächsBO) gestellt 
sind, gelten als nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG 
genehmigt, wenn die zuständige Wasserbehör-
de dem Bauherrn nicht innerhalb von drei Mo-
naten nach Eingang der vollständigen Unterla-
gen schriftlich das Gegenteil mitteilt (Geneh-
migungsfiktion). Der Bauherr hat der zuständi-
gen Wasserbehörde zum Nachweis, dass die 
Voraussetzungen des § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
bis 4 WHG vorliegen, geeignete Unterlagen 
vorzulegen. Die zuständige Wasserbehörde hat 
dem Bauherrn den Eingang des Antrags und 
der Unterlagen unverzüglich schriftlich zu be-
stätigen und ihm, falls die Unterlagen nicht 
zum Nachweis der Voraussetzungen ausrei-
chen, spätestens einen Monat nach Eingang 
des Antrags mitzuteilen, welche Unterlagen zu 
ergänzen sind. 

(3) Vorhaben nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
WHG sind unter den Voraussetzungen des § 78 
Abs. 3 Satz 2 WHG allgemein zulässig, soweit 
in einer Rechtsverordnung nach § 76 Abs. 2 
WHG oder § 100 Abs. 5 Satz 2 nichts anderes 
geregelt ist. § 78 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 WHG gilt 
für Gebiete im Geltungsbereich eines beste-
henden Bebauungsplans entsprechend, wenn 
dieser durch Änderung oder Ergänzung in ei-
nem Bauleitplanverfahren an die Anforderun-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 115  Enteignung 

(1) Eine Enteignung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten ist zur Durchführung 
eines dem Wohl der Allgemeinheit dienenden 
Ausbauvorhabens zulässig, wenn ein für dieses 
Vorhaben nach § 31 WHG in Verbindung mit § 80 
dieses Gesetzes festgestellter Plan vollziehbar ist 
oder eine Maßnahme des Ausbaus nach § 17 des 
Wassergesetzes vom 2. Juli 1982 (GVBl. I Nr. 26 
S. 467) zugelassen wurde. Der festgestellte Plan 
ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen 
und für die Enteignungsbehörde bindend. 

(2) … 
 
§ 120a  Anerkennung von Sachverständigen 
und Prüflaboren 

(1) … 
(2) Anerkennungen, die am 28. Dezember 2009 

bestehen, gelten bis zum Ablauf ihrer Befristung 
fort. Neue Anerkennungen von Prüflaboren erfol-
gen bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 auf Antrag durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, wenn das 
Prüflabor erfolgreich an den Ringversuchen des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie, die nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik durchzuführen sind und den Nachweis 
der Geeignetheit hinsichtlich des Laborpersonals, 
der Laborausstattung, der angewandten Analytik 
sowie der Qualitätssicherung einschließen, teilge-

gen des § 78 Abs. 2 WHG angepasst worden 
ist. Die Anzeigepflicht des § 78 Abs. 3 Satz 3 
WHG gilt in den Fällen der Sätze 1 und 2 ent-
sprechend. Bei Vorhaben nach § 78 Abs. 3 Satz 
1 WHG, für die nach anderen Rechtsvorschrif-
ten ein Genehmigungs- oder sonstiges Zulas-
sungsverfahren vorgeschrieben ist, ist die An-
zeige nach § 78 Abs. 3 Satz 3 WHG und Satz 3 
dem Antrag auf Genehmigung oder Zulassung 
beizufügen. In allen anderen Fällen ist die An-
zeige der zuständigen Wasserbehörde vorzule-
gen. 

(4) Der Bauherr kann sich in den Fällen des 
§ 78 Abs. 3 WHG und des Absatzes 3 von der 
zuständigen Wasserbehörde beraten lassen. 

(5) Die für die Planung der Vorhaben zur Er-
füllung der Anforderungen nach § 78 Abs. 3 
Satz 1 WHG erforderlichen Daten werden dem 
Bauherrn oder einem von ihm Beauftragten auf 
Verlangen von den Wasserbehörden, bei denen 
solche Daten vorhanden sind, in dem Umfang 
und in der Qualität zur Verfügung gestellt, in 
der sie bei den Wasserbehörden verfügbar 
sind. 
 
§ 115  Enteignung 

(1) Eine Enteignung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten ist zur Durchführung 
eines dem Wohl der Allgemeinheit dienenden 
Ausbauvorhabens zulässig, wenn ein für dieses 
Vorhaben nach § 31 WHG in Verbindung mit § 80 
dieses Gesetzes festgestellter Plan vollziehbar ist 
oder eine Maßnahme des Ausbaus nach § 17 des 
Wassergesetzes vom 2. Juli 1982 (GVBl. I Nr. 26 
S. 467) zugelassen wurde. Einer gesonderten 
Festsetzung nach § 71 Satz 1 WHG bedarf es 
nicht. 

(2) (unverändert) 
 
§ 120a  Anerkennung von Sachverständigen 
und Prüflaboren 

(1) (unverändert) 
(2) Anerkennungen, die am 28. Dezember 2009 

bestehen, gelten bis zum Ablauf ihrer Befristung 
fort. Neue Anerkennungen von Prüflaboren erfol-
gen bis zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 auf Antrag durch das Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, wenn das 
Prüflabor erfolgreich an den Ringversuchen des 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie, die nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik durchzuführen sind und den Nachweis 
der Geeignetheit hinsichtlich des Laborpersonals, 
der Laborausstattung, der angewandten Analytik 
sowie der Qualitätssicherung einschließen, teilge-



 

 

    
 

nommen hat. Die oberste Wasserbehörde führt die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nach 
Satz 2 durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die 
Anerkennungen nach Satz 2 sind auf drei Jahre zu 
befristen. Die Anerkennung nach Satz 1 oder 2 
verlängert sich automatisch um drei Jahre bei er-
folgreicher Wiederholung der Teilnahme an dem 
Ringversuch nach Satz 2. Im Übrigen gilt für die 
erstmalige Antragstellung § 42a VwVfG mit der 
Maßgabe, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 
sechs Monate beträgt. Das Verfahren zur Aner-
kennung kann über die einheitliche Stelle nach § 1 
SächsVwVfG in Verbindung mit den §§ 71a 
bis 71e VwVfG abgewickelt werden. 

(3)-(4) … 
 
§ 130  Verfahren zur Festsetzung von Schutz-
gebieten 

(1) Vor Erlass einer Rechtsverordnung zur 
Festsetzung von Heilquellenschutzgebieten, Was-
serschutzgebieten, Gewässerrandstreifen, Über-
schwemmungsgebieten und von Hochwasserent-
stehungsgebieten sowie einer Rechtsverordnung 
zur Festsetzung der Schutzbestimmungen für die-
se Flächen im Sinne der § 46 Abs. 3, § 48 Abs. 1 
Satz 1, § 50 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 2 und 
§ 100 Abs. 1 ist der Verordnungsentwurf mit einer 
Übersichtskarte den Trägern öffentlicher Belange, 
deren Aufgaben oder Interessen berührt werden 
können, zur Stellungnahme zuzuleiten. Entspre-
chendes gilt für die Aufhebung oder wesentliche 
Änderung einer Rechtsverordnung. Den Trägern 
öffentlicher Belange soll für die Abgabe ihrer Stel-
lungnahme eine angemessene Frist gesetzt wer-
den; äußern sie sich nicht fristgemäß, kann davon 
ausgegangen werden, dass die wahrzunehmen-
den Belange durch die Rechtsverordnung nicht 
berührt sein können. 

 
 
(2)-(10) … 

 
§ 135  Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-5. … 
5a. entgegen § 42a Satz 1 oberirdische Ge-

wässer ohne Erlaubnis benutzt oder bei der 
erlaubten Benutzung die von der zuständi-
gen Wasserbehörde nach § 42a Satz 2 fest-
gelegte Mindestwasserführung unterschrei-
tet, 

6.-18. … 
 
 

nommen hat. Die oberste Wasserbehörde führt die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik nach 
Satz 2 durch öffentliche Bekanntmachung ein. Die 
Anerkennungen nach Satz 2 sind auf drei Jahre zu 
befristen. Die Anerkennung nach Satz 1 oder 2 
verlängert sich automatisch um drei Jahre bei er-
folgreicher Wiederholung der Teilnahme an dem 
Ringversuch nach Satz 2. Im Übrigen gilt für die 
erstmalige Antragstellung § 42a VwVfG mit der 
Maßgabe, dass die Frist nach § 42a Abs. 2 Satz 1 
VwVfG sechs Monate beträgt. Das Verfahren zur 
Anerkennung kann über die einheitliche Stelle 
nach § 1 SächsVwVfG in Verbindung mit den 
§§ 71a bis 71e VwVfG abgewickelt werden. 

(3)-(4) (unverändert) 
 
§ 130  Verfahren zur Festsetzung von Schutz-
gebieten 

(1) Vor Erlass einer Rechtsverordnung zur 
Festsetzung von Heilquellenschutzgebieten, Was-
serschutzgebieten, Gewässerrandstreifen, Über-
schwemmungsgebieten und von Hochwasserent-
stehungsgebieten sowie einer Rechtsverordnung 
zur Festsetzung der Schutzbestimmungen für die-
se Flächen im Sinne der § 46 Abs. 3, § 48 Abs. 1 
Satz 1, § 50 Abs. 4 sowie § 76 Abs. 2 WHG in 
Verbindung mit § 100 Abs. 1 ist der Verord-
nungsentwurf mit einer Übersichtskarte den Trä-
gern öffentlicher Belange, deren Aufgaben oder 
Interessen berührt werden können, zur Stellung-
nahme zuzuleiten. Entsprechendes gilt für Ver-
ordnungen nach § 100 Abs. 5 Satz 2 sowie für 
die Aufhebung oder wesentliche Änderung einer 
Rechtsverordnung. Den Trägern öffentlicher Be-
lange soll für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine 
angemessene Frist gesetzt werden; äußern sie 
sich nicht fristgemäß, kann davon ausgegangen 
werden, dass die wahrzunehmenden Belange 
durch die Rechtsverordnung nicht berührt sein 
können. 

(2)-(10) (unverändert) 
 
§ 135  Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-5. (unverändert) 
5a. entgegen § 33 WHG in Verbindung mit 

§ 42a Abs. 1 oberirdische Gewässer ohne 
Erlaubnis benutzt oder bei der erlaubten 
Benutzung eine festgelegte Mindestwasser-
führung unterschreitet, 

 
6.-18. (unverändert) 
 
 



 

 

    
 

19. entgegen § 91a Abs. 2 den Beginn der In-
standsetzung oder die Wiederinbetriebnah-
me einer Wasserkraftanlage nicht anzeigt, 

20. … 
21. entgegen § 100 Abs. 2 in einem Über-

schwemmungsgebiet Handlungen ohne eine 
wasserbehördliche Befreiung vornimmt, 

 
 
 
 
 
 
 
22. … 
(2)-(3) … 

 
§ 141  Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschrif-
ten 

(1) … 
(2) § 100 Abs. 4 tritt am 31. Dezember 2012 

außer Kraft. 
 

19. entgegen § 42b Abs. 3 den Beginn der In-
standsetzung oder die Wiederinbetriebnah-
me einer Wasserkraftanlage nicht anzeigt, 

20. (unverändert) 
21. entgegen § 100 Abs. 5 Satz 1 in Verbin-

dung mit § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 9 
WHG oder entgegen einer Rechtsverord-
nung nach § 100 Abs. 5 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 78 Abs. 5 WHG und § 100 
Abs. 1 Satz 2 eine in einem Überschwem-
mungsgebiet nach § 100 Abs. 2 bis 4 un-
tersagte Handlung ohne die dafür erfor-
derliche Genehmigung oder sonstige Zu-
lassung vornimmt, 

22. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

 
§ 141  Außer-Kraft-Treten von Rechtsvorschrif-
ten 

(1) (unverändert) 
(2) § 100 Abs. 6 tritt am 31. Dezember 2012 

außer Kraft. 
 

 
 


